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           Nr. 269 
 
Bayer. Bauordnung 
 
Gz: 41-739/2021 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Umbau einer bestehenden Garage in ein  

Wohngebäude 
 inklusive Errichtung einer bodentiefen Gaube 
Grundstück Fl. Nr. 1029/15 997 
 Gemarkung Nagel 
Bauherr Magdalena und Felix von Stuckrad 
 Kösseinestraße 31,95697 Nagel 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 14.12.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 739/2021 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nachstehen-
den Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvorlagen sind 
Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Von Art. 6 Bayer. Bauordnung (BayBO) wird bezüglich der Einhal-
tung der Abstandsfläche auf der West-Seite gemäß Art. 63 Abs. 1 
BayBO eine Abweichung zugelassen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift lau-
tet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
Elektronisch: 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wun-
siedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 14.12.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Lippert 

 
 
           Nr. 270 
 
Stadt Arzberg 
 
2. Änderungssatzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes "Stadtkern II" der Stadt Arzberg 
 
Auf Grund des § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Stadtrat der Stadt Arzberg am 28.10.2021 folgende 2. Änderung der 
Sanierungssatzung beschlossen: 
 
§ 1 Gegenstand der Änderung 
 
Das durch Satzung vom 22.01.2008 förmlich festgelegte Sanierungs-
gebiet „Stadtkern II“, rechtskräftig durch Bekanntmachung im Amtsblatt 
am 07.02.2008 mit 1. Änderung vom 24.11.2008, rechtsverbindlich mit 
Bekanntmachung im Amtsblatt am 04.12.2008 bleibt bestehen und 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Durchführungsfrist 
 
Die im § 2 Satz 3 der Sanierungssatzung „Stadtkern II“ bisher festge-
legte Durchführungsfrist 31.12.2021 wird bis 31.12.2023 verlängert. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntma-
chung rechtsverbindlich. 
 
Hinweise 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,  
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt Arzberg geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. 
 
Die Satzung und die einschlägigen Vorschriften können während der 
allgemeinen Dienstzeit von jedermann im Bauamt der Stadt Arzberg, 
Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg, eingesehen werden. Dort erhalten 
Betroffene und Interessierte weitere Auskünfte. 
 
Arzberg, 28.10.2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 271 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Kirchenlamitz für die Änderung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabensbezogenen 
Bebauungsplans „Sondergebiet Wohnmobilstellplatz 
Kirchenlamitz und Sondergebiet Ferienhaus“ 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 09.09.2021 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

 
Geltungsbereich 
Bezeichnung des Geltungsbereichs: 
 
Fl.Nrn. 1575, Teilfäche 1579, Teilfläche 1580, 1582, Gemarkung 
Kirchenlamitz 
 
Der Vorentwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung ist in der Zeit vom 23.12.2021 bis 28.01.2022 auf der 
Homepage der Stadt Kirchenlamitz unter 

https://www.kirchenlamitz.de/index.php/unsere-
stadt/aktuelles/bauleitplanung  
 
einsehbar. 
 
Alternativ kann eine Papierfassung der Unterlagen oder die Unterlagen 
auf CD-Rom beim Planungsbüro stadt-land-fanck 
Landschaftsarchitekten unter den unten genannten Kontaktdaten 
angefordert werden. 
 
Im gleichen Zeitraum liegt der Vorentwurf zur Einsichtnahme im 
Rathaus Kirchenlamitz, Marktplatz 3, Zimmer Nr. 0.14 aus. 
Voranmeldung bei Herrn Beyer unter Telefonnummer 09285/95931. 
 
Stellungnahmen können während der Frist vom 23.12.2021 bis 
28.01.2022 schriftlich oder telefonisch zur Niederschrift unter 
folgenden Kontaktdaten abgegeben werden. 
 
Stadt-land-fanck Landschaftsarchitekten Büro für Landschafts- 
und Ortsplanung Schmellerstraße 20, 95648 Tirschenreuth 
Telefonnr.: 09631/6008652 oder per Mail an: lena.lukas@stadt-
land-fanck.de  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Flächennutzungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgegeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweise bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetztes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB) 
 
Kirchenlamitz, den 16.12.2021, 
 

Stadt Kirchenlamitz; 
gez. Thomas Schwarz, Erster Bürgermeister 

 
 

           Nr. 272 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Kirchenlamitz für den 
vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet 
Wohnmobilstellplatz Kirchenlamitz“ und „Sondergebiet 
Ferienhaus“ 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 09.09.2021 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Wohnmobilstellplatz Kirchenlamitz“ und „Sondergebiet 
Ferienhaus“ beschlossen. 
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Geltungsbereich 
Bezeichnung des Geltungsbereichs: 
Fl.Nrn. 1575, 1579, 1580, 1582, Gemarkung Kirchenlamitz 
 
Der Vorentwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes mit 
Begründung ist in der Zeit vom 23.12.2021 bis 28.01.2022 auf der 
Homepage der Stadt Kirchenlamitz unter 
  
https://www.kirchenlamitz.de/index.php/unsere-
stadt/aktuelles/bauleitplanung   
 
einsehbar. 
 
Alternativ kann eine Papierfassung der Unterlagen oder die Unterlagen 
auf CD-Rom beim Planungsbüro stadt-land-fanck 
Landschaftsarchitekten unter den unten genannten Kontaktdaten 
angefordert werden. 

Im gleichen Zeitraum liegt der Vorentwurf zur Einsichtnahme im 
Rathaus Kirchenlamitz, Marktplatz 3, Zimmer Nr. 0.14 aus. 
Voranmeldung bei Herrn Beyer unter Telefonnummer 09285/95931. 
 
Stellungnahmen können während der Frist vom 23.12.2021 bis 
28.01.2022 schriftlich oder telefonisch zur Niederschrift unter 
folgenden Kontaktdaten abgegeben werden. 
 
Stadt-land-fanck Landschaftsarchitekten Büro für Landschafts- 
und Ortsplanung Schmellerstraße 20, 95648 Tirschenreuth 
Telefonnr.: 09631/6008652 oder per Mail an: lena.lukas@stadt-
land-fanck.de  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan/ die Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes/ der 
Flächennutzungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgegeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweise bzgl. Des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetztes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB) 
 
Kirchenlamitz, den 16.12.2021, 
 

Stadt Kirchenlamitz; 
gez. Thomas Schwarz, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 273 
 
Schulverband Mittelschule Kirchenlamitz 
 
Vollzug des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) und 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands Mittelschule Kirchenlamitz - Verbandssatzung 
vom 03.12.2021 
 

Bekanntmachung:  
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule 
Kirchenlamitz hat in ihrer Sitzung am 03.12.2021 eine Satzung zur 
Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Mittelschule 
Kirchenlamitz - Verbandssatzung beschlossen. 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat die Verbandssatzung 
mit Schreiben vom 09.12.2021 (Az.: 20-2050) gemäß Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
rechtsaufsichtlich genehmigt. Gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
werden hiermit die Genehmigung und die Verbandssatzung im 
Wortlaut amtlich bekannt gemacht. 
 
Wunsiedel, 09. Dezember 2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 
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Satzung zur Regelung von Fragen 
der Verfassung des Schulverbands  

Mittelschule Kirchenlamitz  
-Verbandssatzung- 

 
Die Regierung von Oberfranken hat durch Rechtsverordnung vom 03. 
August 2010, OFrABl Nr. 8/2010, S. 138, für die Gebiete der Städte 
Kirchenlamitz, Marktleuthen und Weißenstadt die Bildung eines Schul-
verbandes hinsichtlich der Mittelschule Kirchenlamitz bestimmt. Die 
Schulverbandsversammlung des Schulverbands Mittelschule Kirchen-
lamitz (nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) be-
schließt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Schulfi-
nanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i. V. m. Art. 
1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, 
Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20a der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende, 
mit Schreiben des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 
09.12.2021, Nr. 20-2050 genehmigte 
 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulver-

bands (Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Mittel-
schule Kirchenlamitz als Verbandsschule. 

 
(2) Mitglieder des Schulverbandes sind die Stadt Kirchenlamitz, die 

Stadt Marktleuthen und die Stadt Weißenstadt.  
 
(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbandes umfasst den 

mit Rechtsverordnung der Regierung von Oberfranken festgesetz-
te Schulsprengel der Verbandsschule Mittelschule Kirchenlamitz. 

 
(4) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 

Schulverband Mittelschule Kirchenlamitz 
 

 
(5) Der Schulverband hat seinen Sitz in Kirchenlamitz. 
 

§ 2 Organe des Schulverbands 
 

Organe des Schulverbands sind die Schulverbandsversammlung und 
der Schulverbandsvorsitzende (Art. 9 Abs. 2 BaySchFG). 
 

§ 3 Verbandsversammlung 
 
(1) ¹In die Verbandsversammlung werden die ersten Bürgermeister 

der am Schulverband beteiligten Gemeinden entsandt. ²Daneben 
entsenden Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden Jahres 51 
bis 100 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschule besuchen 
(Verbandsschüler), einen und für jedes weitere angefangene Hun-
dert Verbandsschüler nochmals einen weiteren Verbandsrat in die 
Verbandsversammlung. ³Stellt eine Gemeinde wegen Rückgangs 
ihrer Verbandsschüler zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind 
die durch den Stadtrat vor der nächsten Verbandsversammlung 
abzuberufen. 

 
(2) Den Vorsitz in der Verbandsversammlung führt der/die Vorsit-

zende des Schulverbands. 
 
(3) Die Verbandsversammlung ist zuständig für die ihr nach Art. 34 

Abs. 2 KommZG vorbehaltenen Aufgaben.  
 

§ 4 Verbandsvorsitzender 
 
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von 

6 Jahren den Verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter.  
 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbands-

versammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angele-
genheiten, die nach der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) dem ersten Bürgermeister zukommen. 

 

§ 5 Geschäftsgang des Verbandes 
 
¹Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. ²Im 
Übrigen gelten für den Geschäftsgang die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung. 
 

§ 6 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitglieds-
gemeinde Kirchenlamitz geführt. 
 

§ 7 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 
 

(1) ¹Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) 
sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 
30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. ²Die Tätigkeit der Schulverbandsräte 
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüs-
se. ³Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwal-
tungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der 
Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 

 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulver-

bandsversammlung kraft Amtes angehören, das sind die ersten 
Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 
Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer 
Auslagen, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 
Satz 2 KommZG. 

 
(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung sowie der 

Schulverbands-vorsitzende und sein Vertreter erhalten für ihre Tä-
tigkeit ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 20 Euro. 

 
(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für 
die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschrif-
ten; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, 
insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Schulverbands genannten Ort, stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für 
den nachgewiesenen Verdienstsausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Ver-
dienstausfall einen Pauschalsatz für jede Stunde Sitzungs-
dauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 17:00 Uhr 
oder an Samstagen, Sonntagen gesetzlichen Feiertagen statt-
finden, in Höhe von 20 Euro; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und 
c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz unter 
den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe 
von 20 Euro; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen 
vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung unter 
Ausschluss des Betroffenen. 

 
(5) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf Antrag 

gewährt. 
 
(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG 

i. V. m. Art. 30 Abs.2 Satz 2 KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO so-
wie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, 
wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das 
Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches 
Ehrenamt ausübt. 

 
§ 8 Finanzierung des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen 

nicht gedeckten Finanzbedarf von den Verbandsmitgliedern eine 
Schulverbandsumlage (Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG). 
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(2) ¹Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in vierteljähr-

lichen Teilbeträgen mit Fälligkeit am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. des Jahres zu entrichten. ²Soweit der Umlagebetrag noch 
nicht festgelegt worden ist, wird eine Vorauszahlung in Höhe des 
zuletzt festgesetzten Betrages fällig. ³Bei verspäteter Zahlung ist 
die Umlageschuld mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. 

 
§ 9 Rechnungsprüfung 

 
¹Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss. ²Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus zwei 
Mitgliedern, die die Schulverbands-versammlung aus ihrer Mitte be-
stellt. 
 

§ 10 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbands-
mitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Vermögensausei-
nandersetzung nach Art. 47 Abs. 6 Satz 2 KommZG zwischen dem 
Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 

§ 11 Bekanntmachungen des Schulverbandes 
 

(1) Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im Amts-
blatt des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. 

 
(2) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes weisen auf die Be-

kanntmachungen in ihren amtlichen Bekanntmachungen hin. 
 
(3) Der Inhalt der Bekanntmachungen wird im Internet auf der Home-

page des Landratsamtes Wunsiedel im Fichtelgebirge veröffent-
licht. 

 
§ 12 In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Regelung von Fragen der 

Verfassung des Schulverbandes Mittelschule Kirchenlamitz vom 
27.09.2010 außer Kraft. 

 
Kirchenlamitz, den 03.12.2021,  
 

Schulverband Mittelschule Kirchenlamitz; 
gez. Schwarz, Schulverbandsvorsitzender 

 
 

           Nr. 274 
 
Stadt Schönwald 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 
Bayerischen 

Wasserhaushaltsgesetzes (BayWG) in der derzeit geltenden 
Fassung 

 
Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Kleppermühle der 

Stadt Rehau für die öffentliche Trinkwasserversorgung der Stadt 
Rehau, Landkreis Hof 

 
Sachverhalt: 
 
Das Schutzgebiet besteht aus 
 
2 Fassungsbereichen  = Zonen l 
2 engeren Schutzzonen  =  Zonen II 
1 weitere Schutzzone  = Zone III 
 
Die Grenzen des Schutzgebietes und die Bezeichnung der betroffenen 
Grundstücksflurnummern in den einzelnen Schutzzonen sind in dem 
aufgelegten Lageplan M 1 : 5000 eingetragen. Die genaue Grenze der 
Schutzzonen verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder - wenn die Schutzzonengrenze ein 
Grundstück schneidet - auf der der Fassung näheren Kante der 
gezeichneten Linie.  

Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die geplanten Grenzen 
der Schutzzonen nicht. 
 
Die Wasserschutzgebietsverordnung soll unter der Rechtsgrundlage 
der §§ 4, 51 und 52 WHG erlassen werden. 
 
Entsprechend Art. 73 BayWG i. V. m. Art. 73 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes wird das Vorhaben hiermit öffentlich 
bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass 
 
1. der Entwurf der neuen Schutzgebietsverordnung zusammen mit 

dem Schutzgebietslageplan nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung für die Dauer eines Monats im Rathaus der 
Stadt Schönwald, Zimmer Nr. 12 während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme ausliegen, 

2. jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
Bedenken und Anregungen noch bis 2 Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt 
Hof, Zimmer Nr. 239, oder bei der Stadt Schönwald erheben kann, 

3. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Bedenken und Anregungen 
ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, 

4. das Landratsamt Hof die rechtzeitig erhobenen Bedenken und 
Anregungen und die Stellungnahmen der Behörden mit den 
Betroffenen, dem Antragsteller und den Behörden erörtert (Termin 
wird gesondert bestimmt) 

5. bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin auch 
ohne ihn verhandelt werden kann 

6. 
a) Die Personen, die Bedenken und Anregungen erhoben haben 

vom Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden können und 

b) Die Zustellung der Entscheidung über ihre Bedenken und 
Anregungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann,  

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
erforderlich wären. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Auslagen, die durch nicht 
begründete Einwendungen entstehen, nach Art. 2 Abs. 3 des 
Kostengesetzes demjenigen auferlegt werden können, der diese 
Bedenken und Anregungen vorgebracht hat. 
 
Schönwald, 09. 12.2021, 
 

Stadt Schönwald; 
gez. Jaschke, 1. Bürgermeister 

 
           Nr. 275 
 
Gemeinde Tröstau 
 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Tröstau 

 
Vom 15.12.2021 

 
Die Gemeinde Tröstau erlässt aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04.04.1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Februar 2021 (GVBl. S. 40) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Tröstau (BGS-EWS), zuletzt geändert durch Satzung vom 
27.11.2017 (KrABl Nr. 27/2017 vom 07.12.2017), wird wie folgt geän-
dert: 
 
a) § 9a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
lern mit Dauerdurchfluss (Q3) 
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bis 4 m³/h 90,00 Euro/Jahr 
bis  10 m³/h 135,00 Euro/Jahr 
bis  16 m³/h 180,00 Euro/Jahr 
über 16 m³/h 306,00 Euro/Jahr. 

 
b) § 10 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Gebühr beträgt 3,90 Euro pro Kubikmeter Abwasser.“ 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Tröstau, den 15.12.2021, 
 
Gemeinde Tröstau; 
gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
           Nr. 276 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Vordorf-Hildenbacher Grup-
pe 
 

Satzung zur Änderung der Beitrag- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Vordorf-Hildenbacher Gruppe 
 

vom 26.11.2021 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Vordorf-
Hildenbacher Gruppe folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Beitrag- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vordorf-Hildenbacher 
Gruppe (BGS-WAS) (Kreisamtsblatt Nr. 29 vom 20.12.2001) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
„(2) Die Grundgebühr beträgt bei Verwendung von Wasserzählern mit 
Nenndurchfluß 
 
       bis     5 m³/h     75,00 €/Jahr 
       bis    10 m³/h     96,00 €/Jahr 
       über 10 m³/h   121,00 €/Jahr.“ 
 
2. § 10 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
 „(3) Die Gebühr beträgt 2,16 € pro Kubikmeter entnommenen Was-
ser.“ 
 
3. § 10 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: Fassung: 
 
„(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,16 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.“ 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft 
 
Tröstau, 27.11.2021, 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung der  
Vordorf-Hildenbacher Gruppe; 

gez. Weiß, Verbandsvorsitzender 

           Nr. 277 
 
Stadt Weißenstadt 
 
Auf Grund des Art. 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
die Stadt Weißenstadt folgende 

 
Änderungssatzung 

 
§ 1 

 
Die „Satzung der Stadt Weißenstadt zur Erhebung eines Kurbeitrages“ 
vom 16.02.2012, zuletzt geändert am 18.04.2019, wird wie folgt geän-
dert: 
 
In § 4 Abs. 6 wird der Wert 21,00 EUR durch den Wert 31,50 EUR, der 

Wert 10,50 EUR durch den Wert 15,75 EUR ersetzt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Weißenstadt, den 09.12.2021, 
 

Stadt Weißenstadt; 
gez. Dreyer, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 278 
 
Stadt Weißenstadt 
 

Unternehmenssatzung 
 

für das 
 

Kommunalunternehmen Kurortentwicklung Weißenstadt, 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt 

vom 10. Dezember 2021  
 
Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl.1998, S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2012 (GVBl. 2012, S.366) und gemäß der Verordnung über 
Kommunalunternehmen (kurz: KUV) vom 19.03.1998 (GVBl. S. 220), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.04.2013 (GVBl. S. 174), 
erlässt die Stadt Weißenstadt folgende Satzung: 
 
I n h a l t s ü b e r s i c h t : 

 
§ 1  Name, Sitz, Stammkapital 
§ 2 Gegenstand des Kommunalunternehmens 
§ 3 Organe 
§ 4  Der Vorstand 
§ 5  Der Verwaltungsrat 
§ 6  Zuständigkeit des Verwaltungsrates 
§ 7  Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 
§ 8  Schriftform 
§ 9  Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 
§ 10  Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 
§ 11  Wirtschaftsjahr 
§ 12  Auflösung des Unternehmens 
§ 13  Öffentliche Bekanntmachungen 
§ 14  Inkrafttreten 
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§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

 
(1) Das Kommunalunternehmen Kurortentwicklung Weißenstadt ist 

ein selbständiges Unternehmen der Stadt Weißenstadt in der 
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalun-
ternehmen). 

(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen „Kommunalunter-
nehmen Kurortentwicklung Weißenstadt“ mit dem Zusatz „Anstalt 
des öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt“. Es tritt unter die-
sem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die 
Kurzbezeichnung lautet „KU Kurortentwicklung“. 

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Weißenstadt. 
(4) Das Stammkapital beträgt 597.000,- Euro  

Es wird erbracht:  
Im Wege einer Sacheinlage i. H. v. 597.000,- Euro und durch die 
Übertragung der Grundstücke mit den FlNrn., 3739, 3739/1, 3740, 
3740/1, 3743, 3744, 3745, 4364/2, 4365, 4366, 4367 Gemarkung 
Weißenstadt, der Stadt Weißenstadt im Jahr 2013. 

(5) Das Kommunalunternehmen führt ein Dienstsiegel mit dem Ge-
meindewappen der Stadt Weißenstadt und der Unterschrift „KU 
KURORTENTWICKLUNG WEISSENSTADT*BAYERN*“ 

 
§ 2 

Gegenstand des Kommunalunternehmens 
 

(1) Die Stadt Weißenstadt überträgt dem Kommunalunternehmens die 
Aufgabe der Entwicklung zum staatlich anerkannten Heilbad und 
die zukünftige Aufrechterhaltung des Prädikates. Dies schließt ins-
besondere die Erschließung von Heilquellen und die Bereitstellung 
der notwendigen Heilmittel inklusive Forschung, Informations- und 
Dienstleistung hierzu, ein. 
Ferner überträgt die Stadt Weißenstadt alle Betriebe gewerblicher 
Art (Freizeitbetriebe der Stadt) an das Kommunalunternehmen 
(gem. § 1 Abs. 4 Ziff. 2 dieser Satzung). 

(2) Das Kommunalunternehmen kann dazu Neben- und Hilfsbetrie-
ben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und 
wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen einrichten. Zur Förde-
rung dieser Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an 
anderen Unternehmen beteiligen und Gesellschafterdarlehen ge-
ben, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicher-
zustellen, dass die Haftung des Kommunalunternehmens auf ei-
nen bestimmten Betrag begrenzt ist. 

(3) Das Kommunalunternehmen kann die in Absatz 1 bezeichneten 
Aufgaben auch für andere Gemeinden wahrnehmen. 

(4) Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendigen Befug-
nisse gehen auf das Kommunalunternehmen über. Das Kommu-
nalunternehmen ist berechtigt, anstelle der Gemeinde Satzungen 
und, soweit Landesrecht zu deren Erlasse ermächtigt, Verordnun-
gen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen und zu voll-
ziehen. 

 
§ 3 

Organe 
 

Organe des Kommunalunternehmens sind: 
Der Vorstand (§ 4) 
Der Verwaltungsrat (§§ 5 bis 7) 

 
§ 4 

Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus 2 Mitgliedern, dem Vorstandsvorsitzen-
den und seinem Stellvertreter (2.Vorstand). Jedes Vorstandsmit-
glied ist einzelvertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren 
bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes kann der Verwaltungsrat den Vorstand durch 
Beschluss mit einer Mehrheit von 3 Vierteln der an der Beschluss-
fassung teilnehmenden Stimmen vorzeitig abberufen. 

(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen eigenverantwort-
lich, sofern nicht gesetzlich oder durch diese Unternehmenssat-
zung etwas anderes bestimmt ist. 

(4) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen nach außen. 
(5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge 

rechtzeitig zu unterrichten und auf Anforderung dem Verwaltungs-
rat über alle Angelegenheiten des Kommunalunternehmens Aus-
kunft zu geben.

 
(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich Zwischenberich-

te über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans schrift-
lich vorzulegen. Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungs-
rat zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplans Er-
folg gefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu er-
warten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die Aus-
wirkungen auf den Haushalt der Stadt Weißenstadt haben können, 
ist diese zu unterrichten; dem Verwaltungsrat ist hierüber unver-
züglich zu berichten. 

(7) Der Vorstand ist auch zuständig für die Ernennung, Einstellung, 
Beförderung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhe-
standsversetzung und Entlassung von Beamten des einfachen und 
mittleren Dienstes sowie von Arbeitnehmer, deren Vergütung mit 
der Besoldung dieser Beamten vergleichbar ist. 

(8) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die vor allem Best-
immungen über die Einberufung, Beschlussfähigkeit und Abstim-
mung in Anlehnung an § 7 enthält. Sie bedarf der Zustimmung des 
Verwaltungsrats. 

 
§ 5 

Der Verwaltungsrat 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 8 übrigen 

Mitgliedern. Für die übrigen Mitglieder wird für den Fall der Verhin-
derung jeweils ein Stellvertreter namentlich bestellt. 

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der erste Bürgermeister der 
Stadt Weißenstadt. Der Verwaltungsratsvorsitzende wird im Fall 
seiner Verhinderung durch die weiteren Bürgermeister in ihrer 
Reihenfolge vertreten. 

(3) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Stellver-
treter werden vom Stadtrat der Stadt Weißenstadt für 6 Jahre be-
stellt.  

(4) Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann abberufen werden, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Fall liegt insbesondere 
vor, wenn ein Mitglied des Verwaltungsrats seine Pflichten gröblich 
verletzt oder nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann. Die Abbe-
rufung obliegt dem Stadtrat der Stadt Weißenstadt. 

(5) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Stadt-
rat angehören, endet mit dem Ende der jeweiligen Wahlperiode 
oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Stadtrat. Die Mitglie-
der des Verwaltungsrates üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der 
neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwaltungsrates kön-
nen nicht sein: 
1. Beamte und leitende oder hauptamtliche Angestellte des 

Kommunalunternehmens, 
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Per-

sonen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder 
privaten Rechts, an denen das Kommunalunternehmen mit 
mehr als 50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht 
genügt, 

3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die un-
mittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über das Kommunalunter-
nehmen befasst sind. 

(6) Der Verwaltungsrat hat der Gemeinde auf Verlangen Auskunft 
über alle wichtigen Angelegenheiten des Kommunalunternehmens 
zu geben.  

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung gemäß der erlassenen Entschädi-
gungssatzung für den Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrats sowie deren Vertreter sind verpflichtet, über sämtliche 
vertrauliche Angelegenheiten von denen sie Kenntnis erhalten, 
Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch nach ih-
rem Ausscheiden fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht 
gegenüber dem Stadtrat der Stadt Weißenstadt. 

(8) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrates 

 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vor-

stands. Der Verwaltungsrat hat sich zu diesem Zweck vom Gang 
der Angelegenheiten des Unternehmens zu unterrichten. 

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angele-
genheiten des Kommunalunternehmens Berichterstattung verlan-
gen und selbst als Gremium oder durch einzelne von ihm zu be-
stimmende Mitglieder den Betrieb, die Bücher und Schriften des 
Kommunalunternehmens einsehen. Der Verwaltungsrat kann sich 
dazu zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Dritter bedienen. 
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(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und 
deren Stellvertreter sowie Regelung der Dienstverhältnisse der 
Vorstandsmitglieder 

b) Ernennung, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Ab-
ordnung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und Entlassung 
von Beamten und Arbeitnehmern, soweit nicht der Vorstand 
zuständig ist (§ 4 Abs. 7) 

c) Erteilung und Widerruf von Prokuren 
d) Unmittelbare und mittelbare Beteiligung des Kommunalunter-

nehmens an anderen Unternehmen, die gänzliche oder teil-
weise Veräußerung von Beteiligungen und die Änderung der 
Rechtsform oder Aufgaben von Beteiligungen 

e) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans 
f) Bestellung des Abschlussprüfers 
g) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung 

des Jahresgewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie 
Entlastung des Vorstands 

h) Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt Weißenstadt 
i) Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung 

hierzu, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Be-
lastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 
wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 
5.000,- € überschreitet, sowie die Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung 
hierzu. Dies gilt nicht, sofern diese Verfügungen und Veräuße-
rungen im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind. 

j) Gewährung von Darlehen, die im Einzelfall den Betrag von 
5.000,- € überschreiten. 

k) Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Mit-
glieder des Vorstands, deren Stellvertreter und an Bedienstete 
des Kommunalunternehmens, die mit diesen verwandt sind 

l) Wesentliche Änderungen des Betriebsumfangs des Kommu-
nalunternehmens, insbesondere die Übernahme von neuen 
Aufgaben im Rahmen der durch diese Unternehmenssatzung 
(§ 2 Abs. 1) übertragenen Aufgaben 

In den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Buchstaben a), b), d) und l) 
unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats (1.Bürgermeister 
und übrige Mitglieder sowie deren Stellvertreter) den Weisungen 
des Stadtrates der Stadt Weißenstadt. Vor den in Satz 2 genann-
ten Entscheidungen ist der Stadtrat der Stadt Weißenstadt recht-
zeitig zu informieren. 

(4) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates das Kommunalunternehmen gerichtlich und außer-
gerichtlich. Er vertritt das Kommunalunternehmen auch, wenn 
noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand handlungsunfä-
hig ist. 

 
§ 7 

Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 
 

(1) Der Verwaltungsrat trifft auf schriftliche Einladung des Vorsitzen-
den des Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Ta-
gungszeit und –ort und die Tagesordnung angeben und den Mit-
gliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebenten Tag vor 
der Sitzung zugehen. Der Tag der Sitzung zählt bei der Fristenbe-
rechnung nicht mit. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 
Stunden abgekürzt werden. 

(2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. 
Er muss außerdem einberufen werden, wenn es mindestens ein 
Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Angabe der Bera-
tungsgegenstände beantragt. 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats geleitet. Sitzungen des Verwaltungsrats sind 
grundsätzlich nichtöffentlich; dies gilt nicht für Satzungsbeschlüs-
se. 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder bzw. 
deren Stellvertreter anwesend und stimmberechtigt ist. Für den 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gilt Art. 49 GO ent-
sprechend. Über andere als in der Einladung angegebenen Bera-
tungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Be-

handlung mehrheitlich zustimmt oder 
2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellver-

treter) anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung wi-
derspricht.

 
(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über 

denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zwei-
ten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen werden. 

(6) Beschlüsse des Verwaltungsrats bedürfen einer Mehrheit von 2 
Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats. Stimmenthaltungen sind 
nicht zulässig. 

(7) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu un-
terzeichnen und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. 

 
§ 8 

Schriftform 
 

Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich 
nicht um ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens 
handelt, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. Die Unter-
zeichnung erfolgt unter dem Namen „Kommunalunternehmen Kurort-
entwicklung Weißenstadt, Anstalt des öffentlichen Rechtes der Stadt 
Weißenstadt“ durch den Vorstandsvorsitzenden, im Übrigen durch 
jeweils Vertretungsberechtigte. 

 
§ 9 

Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Prüfung 
 

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter 
Beachtung des öffentlichen Zwecks zu führen. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) über Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rech-
nungslegung sowie Art. 95 Abs. 1 GO. 

(2) Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan (§ 16 KUV) sowie einen fünfjährigen Finanzplan (§ 
19 KUV) auf und schreibt diesen entsprechend fort. Der Wirt-
schaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögens-
plan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan beizufügen. Wirt-
schaftsplan und Finanzplan sind so rechtzeitig aufzustellen, dass 
der Verwaltungsrat vor Beginn des kommenden Wirtschaftsjahres 
seine Zustimmung geben kann. Bei erheblichen Abweichungen ist 
der Wirtschaftsplan unverzüglich zu ändern (§ 16 Abs. 2 KUV). 

 
§ 10 

Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 
 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
HGB sowie die Erfolgsübersicht aufzustellen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind von sämtlichen Vorstandsmitgliedern un-
ter Angabe des Datums zu unterzeichnen und durch einen Ab-
schlussprüfer unter Beachtung des Art. 107 GO prüfen zu lassen. 

(2) Nach Durchführung der Abschlussprüfung ist der Jahresabschluss 
mit Lagebericht und Erfolgsübersicht dem Verwaltungsrat zur 
Feststellung vorzulegen (§ 27 KUV). Der Vorstand hat dem Ver-
waltungsrat einen Vorschlag für die die Verwendung bzw. Behand-
lung des Ergebnisses zu machen. Der Jahresabschluss, der La-
gebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Ab-
schlussprüfung sind der Stadt Weißenstadt unverzüglich nach 
Feststellung zuzuleiten. 

 
§ 11 

Wirtschaftsjahr 
 

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr. 
 

§ 12 
Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommunalunterneh-

mens 
 

Das Vermögen dieses Kommunalunternehmens geht im Falle der 
Auflösung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Stadt Weißen-
stadt über. 

 



274 

§ 13 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
Die Satzungen und Verordnungen des Kommunalunternehmens wer-
den im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge be-
kannt gemacht. Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Kommu-
nalunternehmens sind in der für die Stadt Weißenstadt ortsüblichen 
Weise vorzunehmen. 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Unternehmenssatzung des Kommunalunter-
nehmen Kurortentwicklung Weißenstadt, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, vom 13.06.2013, zuletzt geändert am 25.06.2020 außer 
Kraft. 
 
Weißenstadt, den 10.12.2021, 
 

Stadt Weißenstadt; 
gez. Dreyer, 1. Bürgermeister 

 
 
           Nr. 279 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
 
Bekanntmachung der Genehmigung zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Tröstau für den Bereich „Schloss 
Fahrenbach“ 
 
Mit Bescheid vom 26.11.2021, Gz.: 41-6103-15 hat das Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge die Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Tröstau für den Bereich „Schloss Fahrenbach“ nach § 6 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Erteilung der Geneh-
migung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wirksam. Jedermann kann die Flächennutzungs-
planänderung und die Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flä-
chennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 Tröstau, Zimmer 
Nr. 1.05 während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung 
sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-

gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Tröstau geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
dazulegen. 

 
Tröstau, 02.12.2021, 
 

Gemeinde Tröstau; 
gez. Klein, Erster Bürgermeister 

 
 

           Nr. 280 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
 

Bekanntmachung 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Tröstau; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur Änderung des 
Bebauungsplanes „Schloss Fahrenbach“ der Gemeinde Tröstau 
 
Die Gemeinde Tröstau hat mit Beschluss vom 19.05.2017 die Ände-
rung des Bebauungsplans für das Gebiet „Schloss Fahrenbach“ als 
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt der geänderte Bebauungsplan in Kraft. 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen  Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
bei der Verwaltungsgemeinschaft  Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 
Tröstau, Zimmer 1.05 während der allgemeinen Dienststunden einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs und 

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtli-
che Fehler, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Tröstau geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist dazulegen. Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 
 
Tröstau, 02.12.2021, 
 

Gemeinde Tröstau; 
gez. Klein, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 281 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB) 
 
Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
01.12.2021 das von der Sparkasse Hochfranken, Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch  
Nr. 3441105370 für kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren 
zur Kraftloserklärung  
dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist und Rechte Dritter 
an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht wurden.   
 
Selb, 02. Dezember 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 
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           Nr. 282 
 
TenneT informiert 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Arzberg ab dem 10.01.2022 bis 
31.10.2022 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs- Gleich-
strom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorhaben 5 und 
5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bayern. Das 
Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunkten Klein 
Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdka-
bel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 
2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich verankert. Das 
Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der soge-
nannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können.  
 
Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf den vom Korridornetz 
betroffenen Grundflächen. Um ein landschaftsökologisches Gesamt-
bild zu bekommen, werden eine Reihe von Methoden eingesetzt, die 
im Nachfolgenden näher beschrieben werden und der Darstellung, 
Sammlung und Auswertung von raum- bezogenen Daten dienen. 
Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündigung. 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die IHB GMBH und die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten 
Firmen ifuPlan, das Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL 
Energie sowie beauftragte Drittunternehmer. 
  
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. Sofern über 
die Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf 
Wunsch des Pächters/ Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe be-
stellt. 
 
Sind Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 
temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen 
den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit 
einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. 
Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 
Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständnis 
danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 

der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. 
Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartierenden Arten und 
den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen 
 
Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die 
Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängenbleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und un-
tersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultra- schalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Stadt Arzberg oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
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Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (0) 921 50740-4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/suedostlink  
 
Kartierungszeiträume – Stadt Arzberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nr. 283 
 
TenneT informiert 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Gemeinde Höchstädt im Fichtelgebirge ab 
dem 10.01.2022 bis 31.10.2022 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs- Gleich-
strom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorhaben 5 und 
5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bayern. Das 
Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunkten Klein 
Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdka-
bel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 
2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich verankert. Das 
Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der soge-
nannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridor- netz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raum- 
bezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende An-
kündigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die IHB GMBH und die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten 
Firmen ifuPlan, das Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL 
Energie sowie beauftragte Drittunternehmer. 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. Sofern über 
die Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf 
Wunsch des Pächters/ Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe be-
stellt. 
 
Sind Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 
temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen 
den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit 
einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
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Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. 
Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 
Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständnis 
danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. 
 
In welcher Weise ein Grundstück konkret betroffen ist, kann der Flur-
stückstabellen (Tabelle 2) entnommen werden. 
Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartierenden Arten und 
den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
 

Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen 
 
Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die 
Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängenbleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und un-
tersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultra- schalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge oder unter 
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt 
eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (0) 921 50740-4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/suedostlink  
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Kartierungszeiträume – Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge 
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           Nr. 284 
 
TenneT informiert 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Kirchenlamitz ab dem 10.01.2022 bis 
31.10.2022 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs- Gleich-
strom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorhaben 5 und 
5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bayern. Das 
Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunkten Klein 
Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdka-
bel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 
2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich verankert. Das 
Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der soge-
nannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridor- netz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raum- 
bezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende An-
kündigung. 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die IHB GMBH und die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten 
Firmen ifuPlan, das Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL 
Energie sowie beauftragte Drittunternehmer. 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. Sofern über 
die Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf 
Wunsch des Pächters/ Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe be-
stellt. 
 
Sind Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 
temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen 
den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit 
einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. 
Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 
Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständnis 
danken wir im Voraus. 
 

Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. 
Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartierenden Arten und 
den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen 
 
Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die 
Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängenbleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und un-
tersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultra- schalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Stadt Kirchenlamitz oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
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Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (0) 921 50740-4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/suedostlink  
 
Kartierungszeiträume – Stadt Kirchenlamitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nr. 285 
 
TenneT informiert 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Marktleuthen ab dem 10.01.2022 bis 
31.10.2022 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs- Gleich-
strom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorhaben 5 und 
5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bayern. Das 
Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunkten Klein 
Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdka-
bel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 
2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich verankert. Das 
Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der soge-
nannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridor- netz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raum- 
bezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende An-
kündigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die IHB GMBH und die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten 
Firmen ifuPlan, das Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL 
Energie sowie beauftragte Drittunternehmer. 
  
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. Sofern über 
die Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf 
Wunsch des Pächters/ Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe be-
stellt. 
 
Sind Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 
temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen 
den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit 
einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
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Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. 
Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 
Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständnis 
danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. 
Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartierenden Arten und 
den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen 
  
Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die 
Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultra- schalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Stadt Marktleuthen oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (0) 921 50740-4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/suedostlink  
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           Nr. 286 
 
TenneT informiert 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Marktgemeinde Thiersheim ab dem 
10.01.2022 bis 31.10.2022 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs- Gleich-
strom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorhaben 5 und 
5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bayern. Das 
Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunkten Klein 
Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdka-
bel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 
2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich verankert. Das 
Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, der soge-
nannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridor- netz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raum- 
bezogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende An-
kündigung. 
 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die IHB GMBH und die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten 
Firmen ifuPlan, das Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL 
Energie sowie beauftragte Drittunternehmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. Sofern über 
die Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf 
Wunsch des Pächters/ Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe be-
stellt. 
 
Sind Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 
temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen 
den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit 
einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen Höheren 
und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt. 
 
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyk-
len der Fauna und Flora und hängt von äußeren Umständen wie der 
Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die Dauer der einzelnen 
Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von Witterungseinflüssen 
abhängen. Die Durchführungszeiträume können aus der Tabelle 1 
entnommen werden. 
Eine einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 
Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständnis 
danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1.  
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Zu beachten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartie-
rungsmethode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen 
Flurstücken konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und 
Naturraum angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein 
Grundstück konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 
2) entnommen werden. 
Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartierenden Arten und 
den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen 
 
Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die 
Fläche wird dabei zu Fuß begangen. 
 
Kartierungszeiträume – Markt Thiersheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängenbleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und un-
tersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultra- schalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Gemeinde Thiersheim oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen neh-
men wir gerne entgegen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (0) 921 50740-4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/suedostlink  
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